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THEMEN in dieser Ausgabe
Q Energieabgabenvergütung auch für 
Dienstleistungsbetriebe  Q Kopier- und 
Druckkosten sparen Q Pensionskonto prüfen 
Q Registrierkassenprämie – jetzt sichern!   
Q Seminarhighlight: Meine Mentale Macht  
Q 10. SH-„Jubiläums-Familientag“

ENERGIEABGABENVERGÜTUNG AUCH 
FÜR DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE!

Schebesta und Holzinger
Ihre Unternehmens- und Steuerberater

in Niederösterreich und Wien

Gemäß dem Energieabgabenver gü-
tungs gesetz erstattet das Finanzamt 
Unternehmen einen Teil ihrer Energie-
abgabe zurück. Seit einer Gesetzesände-
rung 2011 sind Dienstleistungsbetriebe 
von dieser Energieabgabenvergütung 
ausgeschlossen. Nun hat ein aktuel-
les Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) diese Ausnahme zu Fall  
gebracht.

Inhalt des EuGH-Urteils
Für die Europäische Union (EU) ist die 
österreichische Energieabgabenvergü-
tung eine sogenannte staatliche Beihil-
fe. Nach dem Unionsrecht dürfen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 
(EU) staatliche Beihilfen grundsätzlich 
nur mit einer ausdrücklichen Geneh-
migung der Europäischen Kommission 
einführen oder umgestalten. Solange 
die Genehmigung nicht vorliegt, darf 
der Mitgliedstaat solche Maßnahme 
nicht durchführen. Davon erlaubt eine 
bestimmte EU-Verordnung Ausnahmen, 
u. a. für Umweltschutzbeihilfen. 

Laut dem Urteil des EuGH verstößt die 
Gesetzesänderung 2011 zum österrei-
chischen Energieabgabenvergütungs-
gesetz schon alleine deswegen gegen 
Unionsrecht, da Österreich einerseits 
keine Genehmigung der Kommission 
einholte, andererseits aber in der Geset-
zesänderung nicht auf die Ausnahmen 
gewährende EU-Verordnung verwies. 
Und ohne einen solchen Verweis gilt die 
Ausnahme nicht. 

Erst 2015 holte Österreich aus anderem 
Anlass die Genehmigung der EU-Kom-
mission ein. 
Die Folge daraus ist, dass das EU-Recht 
die Durchführung der Gesetzesände-
rung 2011 zumindest bis zur nachträgli-
chen Genehmigung 2015 verbietet. 
Da Unionsrecht dem nationalen Recht 
vorgeht, hätten die nationalen Behör-
den die Gesetzesänderung 2011 zur 
Energieabgabenvergütung zumindest 
bis 2015 überhaupt nicht anwenden 
dürfen. Das gilt nicht nur für den Aus-
schluss der Dienstleistungsbetriebe, 
sondern grundsätzlich auch für die an-
deren Einschränkungen, die in dieser 
Novelle vorgenommen wurden. 

Energieabgabenvergütung 2011 bis 
Ende 2016 beantragen!
Die Energieabgabenvergütung ist bis 
spätestens fünf Jahre nach Ablauf des 
Wirtschaftsjahres, für das die Energie-
abgabe geltend gemacht wird, beim 
Finanzamt zu beantragen. Das heißt, für 
das Jahr 2011 – das erste Jahr, in dem 
Dienstleistungsbetriebe von der Vergü-
tung ausgeschlossen waren – muss bis 
Ende 2016 der Antrag gestellt werden 
(wenn das Wirtschaftsjahr dem Kalen-
derjahr entspricht). Das sollten Dienst-
leistungsbetriebe überlegen, die bisher 
für 2011 noch keinen Antrag einge-
bracht haben.

TIPP:  Für ein individuelles Bera-
tungsgespräch steht Ihnen Ihr Steu-
erberater bei sh gerne zur Verfügung! 

HERBST – 
ZEIT DER ERNTE ...

... aber auch Zeit, 
sich über die Zukunft 
Gedanken zu machen.

In der Natur ist der Herbst die Zeit der 
Ernte – Erntedank und andere Feste 
zeugen davon.
Man hält Rückschau, lässt das laufen-
de Jahr Revue passieren und nutzt die 
Möglichkeit gegebenenfalls bis zum 
Jahresende noch Kurskorrekturen 
vorzunehmen.
Zugleich ist gerade jetzt ein guter 
Zeitpunkt, die Zukunft zu planen – 
einen Blick ins Jahr 2017 zu werfen. 
Denn nur wer sich Ziele setzt, hat die 
Chance, sich oder sein Unternehmen 
weiterzuentwickeln. 

DAS GEHEIMNIS DES 
MENTALEN TRAININGS
Was würden Sie dafür geben, die 
Macht zu erlangen, sich Ihre sehn-
lichsten Wünsche und Träume zu 
erfüllen?
Manuel Horeth, TV-Mentalist und Ge-
dankenexperte, verrät sein Erfolgs-
geheimnis und wie auch Sie die Kraft 
Ihrer Gedanken für sich und ein bes-
seres Leben nutzen können.
Erleben Sie einen Tag mit Manuel 
Horeth – exklusiv für Kunden von 
Schebesta und Holzinger!

Ihre Helmut Schebesta 
und Othmar Holzinger

Ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofs und seine Folgen:
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PENSIONSKONTO NEU BIS 31.12.2016 PRÜFEN!

KOPIER- UND DRUCK-
KOSTEN SPAREN

Oft sind die Anschaffungskosten der 
Geräte günstig, rechnet man jedoch die 
laufenden Kosten für Toner, Bildtrom-
mel und sonstige Verschleißteile hinzu, 
erreichen die Seitenkosten rasch große 
Höhen. Unser EDV-Partner BSO GmbH 
übernimmt mit 1. Oktober 2016 die Be-
treuung der Kunden der Firma Anzeletti 
Bürosysteme aus St. Pölten und kann Ih-
nen damit ab sofort die Betreuung von 
Kopiersystemen und Multifunktionsge-
räten anbieten.

Druckkosten optimieren
Um Ihre Druckkosten zu optimieren ist es 
wichtig, das richtige Gerät für das jewei-
lige Einsatzgebiet zu wählen. Auch ein 
Tausch alle fünf Jahre senkt die monatli-
chen Kosten. Deshalb bietet BSO derzeit 
günstige Umtauschaktionen und auch 
Mietvarianten an. In den Mietvarianten 
sind sowohl das Service in Problemfällen 
wie auch der komplette Tonerbedarf in-
kludiert. Zusätzlich wird Ihr Drucker alle 
5 Jahre durch ein neues aktuelles Nach-
folgemodell ersetzt. 

Ihr Vorteil liegt klar auf der Hand
Q   Service vor Ort bei Problemfällen/ 

Fehlerbehebung inkludiert
Q   Überwachung Ihres Kopierers/ 

Druck-Systems
Q   Toner wird automatisch geliefert
Q   Serviceteam aus St. Pölten

INFO:  Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, so steht Ihnen Frau Judith Benes 
für weitere Fragen sehr gerne persönlich zur Verfügung.
Judith Benes: jbenes@bso.at

In der Kontoerstgutschrift sind alle 
Versicherungszeiten bis 31.12.2013 
berücksichtigt. Danach erworbene Bei-
tragszeiten werden zusätzlich auf dem 
Pensionskonto gutgeschrieben. 

Ist meine Kontoerstgutschrift richtig?
Die Versicherten sollten bis spätestens 
31.12.2016 ihre Pensionskonten einse-
hen und prüfen, ob alle bzw. die richtigen 
Versicherungszeiten der Kontoerstgut-
schrift zugrunde liegen. Dies aus mehre-
ren Gründen: 

Q   Die Berechnung der Kontoerstgut-
schrift (Versicherungszeiten bis 
31.12.2013) ist mit 31.12.2016 abge-
schlossen. Nach diesem Datum kön-
nen Änderungen der bis Ende 2013 
erworbenen Versicherungszeiten nur 
mehr mittels modifizierter Nachbe-
rechnung berücksichtigt werden. Die 
Nachmeldung von in der Erstgut-
schrift fehlenden Versicherungszeiten 
sollte deshalb noch heuer erfolgen. 

Q   Die Kontoerstgutschrift ist kein Be-
scheid, sondern reine Information. Ein 

Bescheid wird nur über Antrag ausge-
stellt. Für die Antragstellung läuft die 
Frist mit 31.12.2016 ab. Einen Bescheid 
benötigt der Versicherte, wenn er mit 
der Kontoerstgutschrift nicht einver-
standen ist und sie bekämpfen will. 
Das kann er mit Widerspruch gegen 
den Bescheid. 

Q   Welchem Elternteil die Kinderer-
ziehungszeiten in der Kontoerst-
gutschrift zugerechnet werden, kann 
nur mehr bis 31.12.2016 geändert 
werden. 

Es kann sich deshalb auszahlen, noch-
mals einen Blick auf sein Pensionskonto 
NEU zu werfen.

Das neue Pensionskonto sollte für alle ab 1.1.1955 Geborenen be-
reits feststehen. Die Versicherten haben mittlerweile die Kontoerst-
gutschrift erhalten. 

2 Q www.office.sh

Haben Sie einmal überlegt, wie hoch die 
Seitenkosten Ihrer Drucker oder Kopierer 
tatsächlich sind? 

Druckleistung 3.500 Seiten/Monat, 
Laufzeit 5 Jahre

Anschaffungskosten handelsüblicher Drucker  300,–
Kosten Toner (über die Laufzeit von 5 Jahren) 4.470,–
Etwaige Reparaturkosten sind nicht berücksichtigt
Gesamtkosten: €4.770,–

BSOnderes Angebot : 
Druckermiete Kyocera FS4200 zum Preis von 40,– / Monat = 60*40,– =   2.400,–
(inkl. Service und Garantie vor Ort, exkl. Fahrzeit)

Differenz =  2.370,--

Druckleistung 1.500 Seiten/Monat, 
Laufzeit 5 Jahre

Anschaffungskosten handelsüblicher Drucker  300,–
Kosten Toner (über die Laufzeit von 5 Jahren) 1.940,–
Etwaige Reparaturkosten sind nicht berücksichtigt
Gesamtkosten: 2.240,–

BSOnderes Angebot : 
Druckermiete Kyocera FS4200 zum Preis von 25,-- / Monat = 60*25,– =   1.500,–
(inkl. Service und Garantie vor Ort, exkl. Fahrzeit)

Differenz =  740,–

BERECHNUNGSBEISPIEL DRUCKER MIETVARIANTE:

BSO
n d e r s

FULL ��

SERVICE EDV
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SICHERN SIE SICH IHRE 
REGISTRIERKASSENPRÄMIE!

TIPP:  Ihr sh-Mitarbeiter erledigt 
den Prämienantrag für Sie!

Registrierkasse
Die Hauptaufgabe der neuen Regist-
rierkasse ist es, die Aufzeichnungen des 
Umsatzes vor Manipulationen zu schüt-
zen. Für die nötige Sicherheit sorgt eine 
Signaturerstellungseinheit, die für jeden 
einzelnen Barumsatz eine unabänderli-
che Signatur vergibt. Mit einer solchen 
Einheit muss ab 1.4.2017 jede Registrier-
kasse verbunden sein. 

Registrierkassenprämie
Um die finanzielle Belastung der Un-
ternehmen für die Anschaffung einer 
Registrierkasse samt Sicherungssystem 
abzufedern, bietet das Finanzminis-
terium eine einmalige Prämie an. Die 
Prämie erhält, wer zwischen 1.3.2015 
und 31.3.2017 eine Registrierkasse neu 
anschafft oder ein vorhandenes Kassen-
system umrüstet.

Sie beträgt 
Q   € 200,00 pro Kassensystem, 
Q   bei Kassensystemen mit mehreren 

Eingabestationen
Q   € 200,00 pro Kassensystem, jedoch 

höchstens € 30,00 pro Eingabestation.

Ob ein Kassensystem mit mehreren 
Eingabestationen oder mehrere einzel-
ne Kassensysteme vorliegen, hat der 
Gesetzgeber von der Anzahl der Signa-
turerstellungseinheiten abhängig ge-
macht. Hat jede Kasse eine eigene Sig-
naturerstellungseinheit, handelt es sich 
um mehrere Kassensysteme, und es gibt 
pro Kassensystem € 200,00 Prämie, z. B. 
für drei Kassensysteme € 600,00. 

Werden die Daten der einzelnen Kassen 
zentral auf einem signaturerstellendem 
Server gespeichert, liegt nur ein Kassen-
system vor. Im Fall einer zentralen Sig-
naturerstellungseinheit und vier damit 
verbundenen Kassen beträgt die Prämie 
€ 200,00, bei zehn damit verbundenen 
Kassen beträgt die Prämie € 300,00 (€ 
30,00 für jede Kasse). 

Hinweis: Damit die Prämie auch wirk-
lich zusteht, muss die Registrierkasse 
noch bis zum 31.03.2017 angeschafft 
werden. Die Anschaffung der Registrier-
kasse ist auch für den Gewinnfreibetrag 
nutzbar!

Mit Manuel Horeth, dem ORF-Mentalexperten, 
internationalen Bestsellerautor & Mentaltrainer 
vieler Sportstars, mentales Training lernen:
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SEMINAR HIGHLIGHT

MEINE MENTALE MACHT
DAS HORETH-PRINZIP

Schebesta & Holzinger bietet allen 
Kunden die Möglichkeit dieses Seminar 
zu einem besonderen Spezialpreis zu 
besuchen.  In nur einem Tag erwarten 
Sie folgende Inhalte:
Q  Mentales Training und das Horeth-

Prinzip kennenlernen und anwenden
Q  Mentale Fähigkelten für den berufli-

chen & privaten Erfolg nützen
Q  Gelassenheit in Stressmomenten 

behalten
Q  Innere Ruhe und Konzentration bei 

Störfaktoren auslösen

Q  Vorstellungskraft und Visualisierungs-
techniken trainieren

Q  Ziele schneller erreichen mit mehr 
Durchhaltevermögen

Q  Starkes Selbstvertrauen trainieren
Q  Positives Denken im Alltag starten
Q  Begeisterung und Motivation bei  

sich und anderen wecken
Q  Geführtes und selbstständiges Üben 

der erlernten Elemente
Q  Gemeinsames Feedback und Erfah-

rungsaustausch
Q  Digitale Seminarunterlagen

Termin & Ort: 
Sa 19. oder 26. 11.2016, 9:30 –17:00 Uhr
Cityhotel, Völklstraße 1, 3100 St. Pölten
Kosten:  
Statt € 290,– nur € 190,–
Schebesta & Holzinger Spezialpreis!
(exkl. Verpflegungspauschale € 35,00)
Anmeldung: 
Horeth Institut KG
Paracelsusstr. 11a, 5020 Salzburg 
T· +43/ 662/ 87 05 37, 
office@horeth-institut.at 
Infos bei ScheHo: horeth1116@office.sh
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10. SH-„JUBILÄUMS-FAMILIENTAG“ 
EIN VOLLER ERFOLG

Mitarbeiter, Kunden und Freunde der 
Schebesta und Holzinger-Beratungs-
gruppe genossen einen Nachmittag voll 
Spiel, Spaß und Entspannung.

Die beliebtesten Stationen der vergan-
genen 10 Jahre, wie Mal- und Bastel-
stationen, Hüpfburg, Segway-Parkour, 
Motorrad-Simulator, MFT-Geschicklich-

keits-Board, Autorennbahn, wurden 
noch durch das „Bungee-Trampolin“ 
erweitert. Auch die Handball-Neigungs-
gruppe der Union war erstmalig beim 
Fest dabei und im Indianer-Tipi gab es 
die Möglichkeit, eine Shiatsu-Massage 
sowie „Smoveys“ einmal auszuprobieren. 
Kurz und gut – für Besucher allen Alters 
war etwas dabei!

Stündliche Überraschungs-Highlights 
krönten den 10. Familientag, den nicht 
einmal ein kurzer Regenschauer trüben 
konnte.

Vielen herzlichen Dank an Gabriele 
Schebesta-Schaup, die mit ihrer lang-
jährigen Erfahrung wie immer den sh 
Familientag perfekt organisiert hat!

Einstim mi ge Meinung der begeis -terten Besucher: Ein tolles Fest!

Der traditionelle sh Familientag, der heuer sein 10. Jubiläum 
feierte, fand am Freitag, dem 2. September 2016 – 
erstmalig beim Polizeisportverein St. Pölten – statt.

Oben im Bild v. l. n. r.:
Gabi und Helmut Schebesta  

Mag. Fritz Ofenauer  Abg z Nationalrat
 LAbg. Doris Schmidl

Mag. Andreas Grießler


